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Dem Bebauungsplan werden textliche Festsetzungen und Hinweise sowie Präambel in einem gesonderten Dokument
zugeordnet. Zur Fassung des Satzungsbeschlusses werden diese mit dem Bebauungsplan auf einem Blatt zusammengeführt.
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Übersichtskarte (M1:15.000): Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie zugeordnete externe Ausgleichsflächen A2CEF bis A4CEF

Räumliche Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 BauGB
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Geltungsbereich
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geplante Windenergieanlage

Bemaßung (beispielhaft)3,0 m
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C. Zeichnerische Hinweise

© Bayerisches Landesamt für Umwelt
Biotop laut amtlicher Biotopkartierung Bayern mit Nummer6224-0035

B. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Solarpark Neubrunn Nordost"
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

7. Sonstige Festsetzungen

Blühfläche bzw. Blühstreifen und/ oder Ackerbrache (A2CEF, A3CEF, A4CEF)

Entwicklung dreireihige Hecke mit magerem Gras-/Krautsaum (A1)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft nach § 1a Abs. 3 BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB mit Nr. (beispielhaft)

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Pflanzgebot: Sträucher

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

private Grünfläche

5. Grünflächen, Pflanzgebote und Pflanzbindungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

maximal zulässige Höhe des Zauns in m
H max.

Z

2,5 m

4. Gestaltungsfestsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO)

Baugrenze

abweichende Bauweise als offene Bauweise, mit einer zulässigen
Baukörperlänge (Modultischreihen) von mehr als 50 ma

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

maximal zulässige Höhe der Nebenanlagen in m
H max.

Nebenanlagen

3,5 m

minimal zulässige Höhe der Modultische in m (UK MT)
H min.

UK MT

0,8 m

maximal zulässige Höhe der Modultische in m (OK MT)
H max.

OK MT

5,0 m

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)GRZ 0,6

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Sondergebiet "Photovoltaik" gemäß § 11 Abs. 2 BauNVOSO
Photovoltaik

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

A. Festsetzungen durch Planzeichen

Der Marktgemeinderat des Marktes Neubrunn hat in seiner Sitzung am 07.02.2024 die Aufstellung
des Bebauungsplans „Solarpark Neubrunn Nordost" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 24.10.2024 ortsüblich und über
den Internetauftritt des Marktes bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat für den Vorentwurf des
Bebauungsplans in der Fassung vom 22.10.2024 in der Zeit vom 09.12.2024 bis 24.01.2025
stattgefunden. Während dieses Zeitraums wurden die Unterlagen auf den Internetauftritt der
Gemeinde eingestellt.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.10.2024 hat
mit Schreiben vom 09.12.2024 bis zum 24.01.2025 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben
vom ………… bis zum ………… beteiligt.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… wurde mit der
Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………… bis …………
im Internet veröffentlicht.

Der Markt Neubrunn hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom ………… den Bebauungsplan
„Solarpark Neubrunn Nordost" in der Fassung vom ………… als Satzung beschlossen.

Neubrunn, den _______________________

_____________________________________
Menig              1. Bürgermeister                              (Siegel)

Ausgefertigt:

Neubrunn, den _______________________

_____________________________________
Menig              1. Bürgermeister                              (Siegel)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ………… gemäß § 10 Abs. 3 Hs. 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit Begründung ist seit diesem Tag im Internet eingestellt und wird zu den
üblichen Dienststunden im Rathaus Neubrunn zur Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt
auf Verlangen Auskunft gegeben.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost" in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Neubrunn, den _______________________

_____________________________________
Menig              1. Bürgermeister                              (Siegel)

Verfahrensvermerke

Ände rungen  gegenübe r  dem Vo ren twur f  s i nd  f a rb l i c h  mark i e r t
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A .  P R Ä A M B E L

Der Marktgemeinderat des Marktes Neubrunn hat aufgrund 
•	 dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. De-Artikel 5 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) zember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

•	 Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637)§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637)

•	 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom § 2 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 667) und durch § 3 des vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 667) und durch § 3 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699)Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699)

•	 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

•	 sowie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 
18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I S.58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189)2025 I Nr. 189)) 

den Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ in öffent-
licher Sitzung am ................ beschlossen.

§  1  Räum l i c he r  Ge l t ung sbe re i c h
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Solar-
park Neubrunn Nordost“ ergibt sich aus der Festsetzung im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

§  2  Be s t and t e i l e  de r  Sa t zung
Der Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ besteht 
aus dem Lageplan mit zeichnerischem und textlichem Teil vom 
.................. Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 
.................. beigefügt. 

Markt Neubrunn, den _______________________

__________________________________________
Menig
1. Bürgermeister				     (Siegel)

Markt Neubrunn
Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ | Festsetzungen, Entwurf
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1 . 	 A r t  de r  bau l i c hen  Nu t zung  -  Son s t i ge s  Sonde rgeb i e t 
(§  9  Ab s .   1  N r.   1  BauGB ,  §  11  Ab s .  2  BauNVO)

1.1 Das Gebiet ist als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt. Das Gebiet dient der Errichtung von Anlagen 
(Photovoltaikanlagen einschließlich der technisch erforder-
lichen Nebenanlagen), die der Nutzung solarer Strahlungs-
energie dienen.

1.2 Zulässig sind folgende bauliche Anlagen und Nutzungen:

•	 freistehende Modultische in Metallständerbauweise, auf 
denen die Photovoltaik-Module montiert und die direkt 
im Boden mit punktuellen Gründungen, z. B. in Form 
von Rammpfosten oder Betonfundamenten, zu veran-
kern sind,

•	 die für den Betrieb der Anlagen technisch erforderlichen 
Nebenanlagen (wie z. B. Transformatoren-/Übergabe-
stationsgebäude, Erschließungsflächen),

•	 Einfriedungen sowie
•	 Weidenutzung.

2 . 	 Ze i t l i c he  Be f r i s t ung  und  Fo l genu t zung

2.1 Die unter Ziff. 1 der textlichen Festsetzungen festgesetzten 
baulichen Nutzungen und Anlagen (inkl. aller Konstruk-
tionsteile, Zäune und Fundamente) sind nach § 9 Abs. 2 
S. 1 Nr. 2 BauGB nur bis zu dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
die Flächen für die Errichtung weiterer Anlagen zur Gewin-
nung von Windenergie gebraucht werden. 

2.2 Sofern Ziff. 2.1 nicht zutrifft, sind die unter Ziff. 1 der text-
lichen Festsetzungen festgesetzten baulichen Nutzungen 
und Anlagen (inkl. aller Konstruktionsteile, Zäune und 
Fundamente) nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB 30 Jahre 
ab Inkrafttreten des Bebauungsplans zulässig. 

2.3 Eine Rückbauverpflichtung entsteht bei Eintritt von Ziff. 
2.1 sowie bei vollständiger Stilllegung der Freiflächen-
Photovoltaikanlage, spätestens nach Ablauf der zeitlichen 
Befristung, gemäß Ziff. 2.2, sofern die Gemeinde oder Drit-
te eine Weiterführung der Nutzung nach Ablauf der zeit-
lichen Befristung nicht beabsichtigen. Nach diesem Zeit-
punkt sind alle im Geltungsbereich errichteten baulichen 
und sonstigen Anlagen einschließlich ihrer Gründung voll-
ständig innerhalb eines Jahres zurückzubauen.

B .  T E X T L I C H E  F E S T S E T Z U N G E N

Markt Neubrunn
Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ | Festsetzungen, Entwurf
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2.4 Als Folgenutzung nach § 9 Abs. 2 S. 2 BauGB wird für 
den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans bei Eintritt 
der Ziff. 2.1 eine Nutzung zur Errichtung von Windenergie-
anlagen oder bei Eintritt der Ziff. 2.2 die Wiederaufnahme die Wiederaufnahme 
derder landwirtschaftlichen Nutzung (Fläche für die Landwirt-
schaft) festgesetzt.

3 . 	 Maß  de r  bau l i c hen  Nu t zung  (§   9  Ab s .   1  N r.   1  BauGB , 
§  16  f f  BauNVO)

3.1 Das Maß der baulichen Nutzung innerhalb des Sonder-
gebiets „Photovoltaik“ wird bestimmt durch die Festsetzung 
der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) sowie der 
maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen, jeweils ge-
mäß Eintragung in der Planzeichnung.

3.2 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 19 
BauNVO)

3.2.1 Die maximal überbaubare Grundfläche wird als Grund-
flächenzahl (GRZ) mit 0,60,6 festgesetzt.

3.2.2 Diese wird definiert als die durch Photovoltaikmodule 
überdeckte Bodenfläche in Senkrechtprojektion, die 
Grundfläche von Nebenanlagen sowie befestigte Er-
schließungsflächen (vgl. textliche Festsetzung Ziff. 1.2).

3.2.3 Die Summe der Grundflächen von Nebenanlagen und 
befestigten Erschließungsflächen dürfen insgesamt ma-
ximal 2,5 % der Sondergebietsfläche umfassen.

3.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 18 
BauNVO)

3.3.1 Die maximal zulässige Gesamthöhe der Modultische be-
trägt 5,0 m5,0 m. Sie ist das Maß zwischen dem bestehenden 
Gelände und der Oberkante der Modultische (Photo-
voltaikmodule in oberster Reihe) (OK MT).

3.3.2 Die Mindesthöhe der Modultische beträgt 0,80  m. Sie 
ist das Maß zwischen dem bestehenden Gelände und 
der Unterkante der Modultische (Photovoltaikmodule in 
unterster Reihe) (UK MT).

3.3.3 Für bauliche Nebenanlagen (vgl. textliche Festsetzung 
Ziff. 1.2) gilt eine maximal zulässige Gesamthöhe von 
3,5  m zwischen dem bestehenden Gelände und der 
Oberkante der baulichen Anlage. 

Beschränkung auf max. 
2,5  %, damit vereinfachtes 
Verfahren angewendet wer-
den kann
-> Anmerkung??

Markt Neubrunn
Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ | Festsetzungen, Entwurf



7

3.3.4 Das bestehende Gelände als unterer Bezugspunkt ist 
durch die in der Planzeichnung eingetragenen Höhen-
linien festgelegt. Im Übergangsbereich zwischen zwei 
Höhenlinien ist die jeweils höhere Höhenlage maßgeb-
lich.

4 . 	 Bauwe i s e ,  übe rbauba re  G rund s t ü ck s f l ä che  (§   9  Ab s .   1 
N r.   2  BauGB  i .   V.  m .  §  22  u .  23  BauNVO) 

4.1 Es wird eine abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 
BauNVO festgesetzt als offene Bauweise mit einer zu-
lässigen Baukörperlänge (Modultischreihen) von mehr als 
50 m. 

4.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Bau-
grenzen in der Planzeichnung festgesetzt. Die gemäß Ziff. 
1.2 zulässigen baulichen Anlagen sind nur innerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen zulässig. 

5 . 	 Ve r so rgung san l agen  und  - l e i t ungen  (§  9  Ab s .   1  N r.   13 
BauGB)

5.1 Die oberirdische Führung von Versorgungsleitungen, wie 
z.  B. Stromleitungen, ist nur innerhalb der Modultische 
bzw. an den Modultischen zulässig.

6 . 	 Ge s t a l t ung s f e s t s e t zungen  (§  9  Ab s .  4  BauGB  i .   V.  m . 
A r t .  81  BayBO)

6.1 Gestaltung baulicher Anlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

6.1.1 Photovoltaikmodule

•	 Die Photovoltaikmodule sind in Reihen aufzustellen. Die 
einzelnen Module müssen sich in Form, Höhe und An-
ordnung gleichen.

•	 Es sind Module mit Oberflächen aus absorbierenden, 
nicht stark reflektierenden Materialien zu verwenden.

6.1.2 Bauliche Nebenanlagen

•	 Bauliche Nebenanlagen sind in gedeckten Farben zu ge-
stalten. Die Farbe Weiß ist nicht zulässig. Eine Fassaden-
begrünung ist zulässig. 

•	 Als Dacheindeckung der Nebengebäude sind nicht stark 
reflektierende Materialien in gedeckten Farben oder 
eine Dachbegrünung zulässig.

Markt Neubrunn
Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ | Festsetzungen, Entwurf
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6.2 Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)

6.2.1 Innerhalb des Sondergebiets sind nur Werbeanlagen 
in Form von Informationstafeln für das Projekt und den 
Projektträger bis zu einer Gesamthöhe von maximal 2 m 
und einer Ansichtsfläche von maximal 3 m² zulässig. Be-
leuchtete Werbeanlagen, Werbeanlagen mit wechseln-
dem oder bewegtem Licht und Fremdwerbung sind nicht 
gestattet. 

6.3 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 11 BayBO i. V. m. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.3.1 Einfriedungen sind sockellos, für Kleintiere durchlässig, 
mit mindestens ca. 15 cm Bodenfreiheit (Abstand zwi-
schen Oberboden und Zaununterkante) auszuführen.

6.3.2 Als Einfriedungen sind ausschließlich optisch durch-
lässige Metallzäune oder einfache Wildzäune mit einer 
maximalen absoluten Höhe von 2,50 m (einschl. Über-
steigschutz, Abstand zum Boden), gemessen ab dem be-
stehenden Gelände (vgl. textl. Festsetzung Ziff. 3.3.4)(vgl. textl. Festsetzung Ziff. 3.3.4), 
zulässig.

6.3.3 Zudem sind wolfssichere Zäune zulässig, die in den 
Boden eingegraben werden. Die Durchgängigkeit für 
Kleintiere ist bei solchen Zäunen durch entsprechende 
Einschlüpfe mit mindestens 15 cm x 15 cm im Abstand 
von maximal 10 m zu gewährleisten.

7 . 	 G rüno rdnung  (§  9  Ab s .   1  N r.   15  u .   25  BauGB)

7.1 Die Baumgruppe im nordwestlichen Plangebiet ist, wie 
durch Planzeichen festgesetzt, zu erhalten und wird als pri-und wird als pri-
vate Grünfläche festgesetzt.vate Grünfläche festgesetzt. 

7.2 7.2 Einsaat und Pflege der Sondergebietsflächen:Einsaat und Pflege der Sondergebietsflächen:

7.2.1 Die Flächen des Sondergebietes, die nicht für Fundamente, 
Nebenanlagen, Erschließungs- oder Betriebsflächen be-
ansprucht werden, sind mit einer Magerwiesenmischung 
(autochthones Saatgut) im Herbstim Herbst einzusäen (vgl. Ziff. 7 
der textlichen Hinweise, Zielzustand BNT G212Zielzustand BNT G212). Eine Eine 
Mahdgutübertragung ist möglich. Im Folgejahr ist auf Mahdgutübertragung ist möglich. Im Folgejahr ist auf 
der Fläche im April - bis spätestens Anfang Mai - bei der Fläche im April - bis spätestens Anfang Mai - bei 
einer Aufwuchshöhe von 20 cm bis 30 cm ein Schröpf-einer Aufwuchshöhe von 20 cm bis 30 cm ein Schröpf-
schnitt und im Hochsommer/ Herbst ein weiterer Schnitt schnitt und im Hochsommer/ Herbst ein weiterer Schnitt 
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durchzuführen. durchzuführen. 

7.2.2 Die Flächen sind anschließend anschließend abschnittsweise rotierend 
ein- bis zweimal pro Jahr mit Abtransport des Mahdgutes 
zu mähen (Einsatz von insektenfreundlichen Mähwerk, 
Schnitthöhe 10 cm), erste Mahd frühestens ab dem 15. 
JuniJuni Juli. Alternativ ist auch eine extensive Beweidung 
zulässig. 

7.2.3 7.2.3 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen innerhalb der Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen innerhalb der 
Sondergebietsflächen (Ansaaten) müssen in der ersten Sondergebietsflächen (Ansaaten) müssen in der ersten 
Pflanzperiode nach Errichtung der Photovoltaikanlage Pflanzperiode nach Errichtung der Photovoltaikanlage 
realisiert und für die Dauer der Betriebszeit der Photo-realisiert und für die Dauer der Betriebszeit der Photo-
voltaikanlage fachgerecht gepflegt und erhalten werden. voltaikanlage fachgerecht gepflegt und erhalten werden. 
Ausgefallene Ansaaten sind entsprechend zu ersetzen.Ausgefallene Ansaaten sind entsprechend zu ersetzen.

7.2.4 Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
nicht zulässig. Sollte das Entwicklungsziel der fest-
gesetzten Maßnahmen durch das Auftreten von Gift- 
und Unkräutern gefährdet sein, ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in Absprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde in Ausnahme zulässig.

7.2.5 Die Regiosaatgutmischungen (vgl. Ziff. 7 der textlichen 
Hinweise) müssen dem Ursprungsgebiet 11 „Südwest-
deutsches Bergland“ entstammen.

8 . 	 F l ä chen  und  Maßnahmen  zum S chu t z ,  zu r  P f l ege  und  zu r 
En tw i ck l ung  von  Boden ,  Na tu r  und  Land s cha f t  -  P f l anz -
gebo t e  (§  9  Ab s .   1  N r.   20  i .   V.  m .  N r.   25  BauGB)

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger 
Umweltauswirkungen:

8.1.1 Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht zulässig.

8.1.2 Umgang mit Niederschlagswasser/ Grundwasser- und 
Bodenschutz:

	- Die schadlose Versickerung von unbelastetem Nieder-
schlagswasser über die belebte Bodenzone ist sicher-
zustellen. Es ist eine möglichst breitflächige Versicke-
rung anzustreben.

	- Das auf den Modultischen anfallende Niederschlags-
wasser wird über die Fugen zwischen den einzelnen 
Modulen und über die Modultischtraufe abgeleitet und 
folglich breitflächig der Versickerung zugeführt.
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	- Das auf den baulichen Nebenanlagen (z. B. baulichen Nebenanlagen (z. B. Betriebs-
gebäude)) anfallende Niederschlagswasser ist eben-
falls auf dem Grundstück breitflächig über die be-
wachsene Bodenzone zur Versickerung zu bringen.

	- Versickerungen, die punktuell in den Untergrund ein-
schneiden (z. B. Sickerschächte), sind nicht zulässig.

	- Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und 
Fassadenverkleidungen von Nebenanlagen sind un-
zulässig.

	- Die Reinigung der Oberflächen der Photovoltaikmo-
dule ist nur mit Reinigungsmitteln zulässig, wenn diese 
biologisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die 
Verwendung der Reinigungsmittel nicht möglich ist. 

	- Das Maß der befestigten Flächen, auch zu Erschlie-
ßungszwecken, ist auf die technisch-funktionalen Er-
fordernisse zu begrenzen. Es sind je Baufenster maxi-Es sind je Baufenster maxi-
mal zwei Grundstückszufahrten (maximale Breite von mal zwei Grundstückszufahrten (maximale Breite von 
jeweils 6 m) von den landwirtschaftlichen Flurwegen jeweils 6 m) von den landwirtschaftlichen Flurwegen 
zulässig. zulässig. Es sind nur versickerungsfähige Aufbauten, 
wie z. B. Schotter, Schotterrasen, Feinsplit, Rasengitter-
steine, Rasenpflaster, wasserdurchlässige Pflasterung 
o. ä., zulässig. Der Unterbau ist auf den Belag abzu-
stimmen.

	- Großflächige Abgrabungen und Aufschüttungen zur 
Modellierung der Flächen sind innerhalb des Gel-
tungsbereiches nicht zulässig. Abgrabungen und Auf-
schüttungen sind nur innerhalb der Bauflächen im Be-
reich der für den Betrieb notwendigen Nebenanlagen 
jeweils bis zu 1,0 m gegenüber dem bestehenden Ge-
lände zulässig.

8.1.3 Zwischen den Modultischenreihen ist bezogen auf die 
durch Photovoltaikmodule überdeckte Bodenfläche in 
Senkrechtprojektion ein Mindestabstand von 3,0 m ein-
zuhalten.

8.2 Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft sind 
innerhalb des Geltungsbereichs im Sinne von § 1a Abs. 3 
BauGB, § 9 Abs. 1a BauGB und § 44 BNatSchG Flächen für 
Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft wie folgt festgesetzt:

8.2.1 Ausgleichsfläche A1 (ca. 0,24 ha) - Heckengehölz (Bio-

Festsetzung zu Abgrabun-
gen aufgrund BayBO-No-
velle zu verschieben

Markt Neubrunn
Bebauungsplan „Solarpark Neubrunn Nordost“ | Festsetzungen, Entwurf



11

top- und Nutzungstyp B212):

•	 Anlage eines Gehölz- und Saumstreifens gemäß Plan-
zeichnung

•	 Anpflanzung einer standortgerechten, dreireihigen 
Hecke, unregelmäßig versetzt, buchtig ausgebildete 
Abschnitte aus niedrigwüchsigen schnittverträglichen 
Straucharten der Artenliste (autochthon) (vgl. Ziff. 7 der 
textlichen Hinweise), in einer Breite von min. 5,0 m, ge-
mäß Planzeichnung

•	 Ansaat des Saumstreifens mit autochthoner Saatgutmi-
schung (vgl. Ziff. 7 der textlichen Hinweise)

•	 Pflege der Hecken durch Rückschnitt auf ca. 3,0 m nach 
Bedarf, Mahd der Flächen zwischen den Sträuchern 1 x 
pro Jahr im zeitigen Frühjahr (1. Quartal eines Jahres) 
mit Abräumen des Mahdguts 

•	 Mahd des Krautsaums max. 2 x pro Jahr mit Abräumen 
des Mahdguts, nicht vor dem 15. Juni eines jeden Jahres

8.3 Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
nicht zulässig. Sollte das Entwicklungsziel der festgesetzten 
Maßnahmen durch das Auftreten von Gift- und Unkräutern 
gefährdet sein, ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde in Aus-
nahme zulässig.

8.4 Die Regiosaatgutmischungen (vgl. Ziff. 7 der textlichen 
Hinweise) müssen dem Ursprungsgebiet 11 „Südwest-
deutsches Bergland“ entstammen.

8.5 Die festgesetzten KompensationsKompensationsmaßnahmen (Ansaaten, 
Heckenpflanzungen) müssen in der ersten Pflanzperiode 
nach Errichtung der Photovoltaikanlage realisiert und für 
die Dauer der Betriebszeit der Photovoltaikanlage fach-
gerecht gepflegt und erhalten werden. Ausgefallene An-
saaten und Pflanzungen sind entsprechend zu ersetzen.

8.6 Zur sach- und fachgerechten Umsetzung der natur- und 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen gemäß Ziff.  8 und 
9 der textl. Festsetzungen ist eine Umweltbaubegleitung 
(UBB) zu beauftragen, die die termingerechten Arbeiten 
zur Anlage der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
gewährleistet.
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9 . 	 A r t en s chu t z r e ch t l i c he  Maßnahmen  (§   9  Ab s .   1 
N r.   20  BauGB)

9.1 Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrecht-
liche Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 i. V. m. § 44 Abs. 5 
BNatSchG gelten folgende jahreszeitliche Beschränkungen 
und Vorgaben innerhalb des Geltungsbereichs: 

•	 Beginn der Baufeldvorbereitung und Bauarbeiten nach 
Beendigung der Vogelbrutzeit ab Oktober und vor Be-
ginn der Brutsaison bis Ende Februar. Außerhalb dieser 
Zeit ist die Baufeldfreimachung nur zulässig, nachdem 
gutachterlich ein Vorkommen von Feldvogelarten aus-
geschlossen ist.

9.2 Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF-Maßnahme) i.  S.  v. §  44 Abs.  5 S.  2 
u.  3 BNatSchG sind dem Bebauungsplan Flächen und 
Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die 
Feldlerche verbindlich und für die Dauer des Eingriffes zu-
geordnet:

	 Anlage von insgesamt 5,9 ha Blühfläche bzw. Blühstreifen 
und/ oder Ackerbrache auf der Gemarkung Neubrunn:

	 A2CEF: 8.000 m², Fl.Nr. 20982

	 A3CEF: 37.778 m², Teilfläche von Fl.Nr. 19340

	 A4CEF: 13.057 m², Teilfläche von Fl.Nr. 17238

•	 Ansaat einer mehrjährigen blütenreichen Saatgutmi-
schung in geringen Saatgutmengen auf 50 % der Fläche, 
Erhalt von Rohbodenstellen; Verwendung von Regio - 
Saatgut, zertifiziert, Ursprungsgebiet 11 oder

•	 Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit 
Umbruch alle 3-5 Jahre; keine weitere Bodenbearbei-
tung oder Mahd 

•	 Rotation möglich – Lage jährlich bis spätestens alle 3 
Jahre wechselnd

•	 Verzicht auf Dünger- und Pflanzenschutzmittel, keine 
mechanische Unkrautbekämpfung

•	 keine Bearbeitung während der Vogelbrutzeit (15.03. bis 
01.07.)

•	 Die CEF-Maßnahmen sindMaßnahmen sind so zeitig vor Baubeginn um-
zusetzen, dass ihre ökologische Wirksamkeit vor Beginn 
des Eingriffs gewährleistet ist.
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•	 Alle beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen müssen 
dauerhaft gesichert werden. Nach zwei bzw. vier Jahren 
sind die CEF-Maßnahmen nochmals auf ordnungsgemä-
ße Umsetzung zu kontrollieren.
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C .  T E X T L I C H E  H I N W E I S E

1 . 	 Rü ckbau

1.1 Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Aufgabe der 
Photovoltaik-Nutzung zum Rückbau der Anlage einschließ-
lich aller Konstruktionsteile, Leitungen, Zäune und Funda-
mente, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Weiter-
führung der Nutzung nach Ablauf der zeitlichen Befristung 
nicht beabsichtigen.

2 . 	 Boden -  und  G rundwas se r s chu t z

2.1 Sollten bei Baumaßnahmen bislang unbekannte Altlasten 
oder schädliche Bodenveränderungen angetroffen werden, 
sind sie nach Bodenschutzrecht hinsichtlich des Wirkungs-
pfades Boden - Gewässer in Abstimmung mit Landrats-
amt Würzburg und Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
durch einen zugelassenen Sachverständigen nach §  18 
BBodSchG zu untersuchen, zu bewerten und ggf. zu sa-
nieren.

2.2 Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und 
anderer Veränderungen der Erdoberfläche ist der Boden 
als Naturkörper und Lebensgrundlage zu erhalten und vor 
Belastungen zu schützen. Eingetretene Belastungen sind 
zu beseitigen. Insbesondere ist auf einen sparsamen und 
schonenden Umgang mit dem Boden zu achten (Boden-
schutzgesetz, Baugesetzbuch).

2.3 Mutterboden (humoser Oberboden) ist in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen (§ 202 Baugesetzbuch).

2.4 Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang ent-
sprechend den anerkannten Regeln der Technik mit Öl-, 
Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bo-
dens und des Grundwassers zu vermeiden. Gefahrenstoffe 
und Abfall sind nach einschlägigen Fachnormen zu hand-
haben.

2.5 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, allgemein 
wassergefährdenden Stoffen bzw. Stoffen, aus denen sich 
wassergefährdende Stoffe herauslösen können, ist ins-
besondere § 62 WHG in Verbindung mit der „Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen - AwSV“ sowie die allgemein anerkannten Regeln der 
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Technik (z. B. DIN-Normen, TRwS usw.) zu beachten und 
einzuhalten. Die Lagerbehälter, die Armaturen und Sicher-
heitseinrichtungen, Auffangwannen, Rohrleitungen, sowie 
die jeweiligen Bodenbefestigungen usw. müssen für das 
jeweilige Medium zugelassen sein. Die Anzeigepflicht für 
die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen richtet sich 
nach § 40 der AwSV.

2.6 Die Verordnung über das Wasserschutzgebiet Wertheim ist 
in der aktuellen Fassung zu beachten.

2.6 Die Arbeitshilfe „Bodenschutz bei Standortauswahl, Bau, 
Betrieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für Photo-
voltaik und Solarthermie“ der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Bodenschutz (LABO) aus dem Jahr 2023 ist zu be-
achten (insbes. die in Kap. 4.3 genannten Anforderungen 
und Maßnahmen zum Bodenschutz für Bau, Rückbau und 
Betriebsphase).

3 . 	 Immi s s i onen

3.1 Durch die Bewirtschaftung der unmittelbar an das 
Planungsgebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen kann es u. a. zu Staubimmissionen und auch Stein-und auch Stein-
schlag schlag innerhalb des Planungsgebietes kommen. Diese Im-
missionen sind unvermeidlich und vom Anlagenbetreiber 
und dessen Rechtsnachfolgern zu dulden.

4 . 	 Denkma l s chu t z

4.1 Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutz-
gesetzes sind bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde 
von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde am Landratsamt Würzburg oder dem Baye-Baye-
rischen rischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD)(BLfD) anzuzeigen. 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 BayDSchGBayDSchG).

4.2 Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich 
dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).
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5 . 	 Bep f l anzung

5.1 Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung 
richten sich nach den Vorschriften des Bayerischen Nach-
barrechts (Art. 47, 48 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch).

5.2 Die Pflanzqualitäten richten sich nach den Güte-
bestimmungen für Baumschulpflanzen und der DIN 18916.

6 . 	 H i nwe i s e  zu r  P f l anzenve r wendung

6.1 Empfohlene Saatgutmischungen:
•	 Magerwiese (Rieger Hoffmann oder vergleichbar)
•	 Solarparkmischung (Nr. 24 von Rieger-Hofmann oder 

vergleichbar)
•	 blütenreiche Saatgutmischung, z. B. Mischung 23 - 

„Blühende Landschaft – Frühjahrsansaat, mehrjährig“ 
(Rieger-Hofmann)

6.2 Sträucher/ Hecken
•	 Cornus mas 		  Kornellkirsche
•	 Cornus sanguinea 	 Roter Hartriegel
•	 Corylus avellana 		  Haselnuss
•	 Crataegus monogyna 	 Eingriffeliger Weißdorn
•	 Crataegus laevigata 	 Zweigriffeliger Weißdorn
•	 Euonymus europaeus 	 Pfaffenhütchen
•	 Ligustrum vulgare 		 Gewöhnlicher Liguster
•	 Prunus spinosa 		  Schlehe
•	 Rosa canina 		  Hundsrose
•	 Sambucus nigra 		  Schwarzer Holunder
•	 Viburnum opulus 		  Gewöhnlicher Schneeball

7 . 	 L e i t ungen

7.1 Am Rande des Geltungsbereiches verlaufende Strom-
leitungen der Bayernwerk Netz GmbH sind bei Baumaß-
nahmen zu berücksichtigen. 
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